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Über Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, Frankfurt am Main 
Die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft zählt aus der Sicht des führenden Branchenmediums JUVE zur Spitzengruppe 

der Kanzleien auf dem Gebiet des Kapitalanlegerrechts (JUVE Handbuch 2014/15). Die Kanzlei hat bereits über 50 Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofes (BGH) zum Anleger- und Investorenschutz herbeigeführt. Die insgesamt vertretene Schadenssumme 
privater und institutioneller Anleger summiert sich mittlerweile auf rund 12 Milliarden Euro. Klaus Nieding, Fachanwalt für Bank- und 

Kapitalmarktrecht, ist regelmäßig als Sachverständiger des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages im Zusammenhang 
mit Kapitalmarktgesetzen tätig. Laut HANDELSBLATT ist Rechtsanwalt Nieding „einer der renommiertesten deutschen Anleger-
schutzanwälte" (HANDELSBLATT, 09.02.2011), für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ist er „der bekannteste Anlegeran-
walt der Republik“ (F.A.S. vom 27.04.2014). Seit 1994 vertritt die Kanzlei Deutschlands größte Aktionärsvereinigung, die DSW 

(Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.). In bis zu 150 Hauptversammlungen pro Jahr nehmen die Anwälte von 
Nieding + Barth im Rahmen dieser Aufgabe die Rechte von privaten und institutionellen Aktionären wahr. In prominenten Insolvenz-
fällen so bei Prokon Regenerative Energien GmbH, bei der Solar Millennium AG, der Windreich GmbH, der WGF AG, der Gontard 

& Metallbank AG, der Gold-Zack AG, der Augusta Technologies AG und der Future Business KGaA (Infinus) vertritt Rechtsanwalt 
Nieding die Interessen von Anleiheinhabern mit einem Gesamtvolumen von über 500 Millionen Euro als Gemeinsamer Vertreter. 
Rechtsanwalt Nieding vertritt zudem die Interessen der Anleger in zahlreichen Gläubigerausschüssen z.B. bei der PROKON Rege-

nerative Energien GmbH, der Solar Millennium AG, der Windreich GmbH, der Getgoods.de AG, der Green Planet AG, der Gontard 
& Metallbank AG sowie der Gold-Zack AG. Weitere Themenschwerpunkte der Kanzlei liegen in den Rechtsbereichen des Versiche-
rungsrechts sowie M&A. 

Solar-‐Millennium	  AG	  –	  Auszahlung	  der	  Vorabausschüttung	  an	  

Anleihegläubiger	  verzögert	  sich	  

	  
Frankfurt,	  25.	  September	  2015	  –	  Am	  23.09.2015	  hatte	  Klaus	  Nieding,	  Vorstand	  der	  Nie-‐

ding+Barth	   Rechtsanwaltsaktiengesellschaft	   und	   Gemeinsamer	   Vertreter	   der	   Anleihe-‐

gläubiger	  der	  Anleihen	  Nr.	   4-‐7	  der	   insolventen	  Solar	  Millennium	  AG	   i.L.,	   angekündigt,	  

dass	  die	  erste	  Abschlagsauszahlung	  auf	  die	   Insolvenzquote	  an	  die	  Anleihegläubiger	   im	  

Wege	  des	  Clearstream-‐Verfahrens	  am	  24.09.2015	  erfolgen	  würde.	  Diese	  Ausschüttung	  

wird	  sich	  noch	  geringfügig	  verzögern.	  

	  

Hintergrund	  ist	  eine	  verbindliche	  Auskunft	  des	  Finanzamtes,	  die	  besagt,	  dass	  die	  Vorab-‐

ausschüttung	  über	  ca.	  9,75	  Prozent	  vorrangig	  als	  Zahlung	  auf	  den	  zur	   Insolvenztabelle	  

zu	   Gunsten	   der	   Anleihegläubiger	   festgestellten	   Zinsbetrag	   zu	   sehen	   ist.	   Nur	   der	   den	  

Zinsbetrag	  übersteigende	  Restbetrag	  ist	  danach	  als	  steuerfreie	  Rückzahlung	  der	  Nomi-‐

nalforderung	  der	  Anleihegläubiger	  einzuordnen.	  	  

	  

„Dies	  führt	  dazu,	  dass	  der	  abgeltungssteuerpflichtige	  Anteil	  an	  der	  9,75	  Prozent	  Vorab-‐

ausschüttung	  steigt,	  da	  der	  Ausschüttungsbetrag	  nicht	  ins	  prozentuale	  Verhältnis	  zur	  im	  

Insolvenzverfahren	   festgestellten	   Hauptforderung	   und	   den	   Zinsen	   gesetzt	   wird,	   son-‐

dern	  zunächst	  zu	  100	  Prozent	  auf	  die	  in	  der	  Insolvenztabelle	  festgestellte	  Zinsforderun-‐

gen	  der	  Anleihegläubiger	  angerechnet	  wird“,	  erklärt	  Nieding.	  „Die	  Stornierung	  der	  Aus-‐

schüttung	  musste	   erfolgen,	   um	   steuerliche	  Nachteile	   für	   die	   Anleihegläubiger	   zu	   ver-‐

meiden.	  Wir	  arbeiten	  eng	  mit	  der	  Zahlstelle	  zusammen,	  um	  die	  Ausschüttung	  zeitnah	  in	  

Übereinstimmung	  mit	   den	  nun	  bekannten	  Vorgaben	  des	   Finanzamtes	   an	  die	  Anleihe-‐

gläubiger	  vorzunehmen“,	  ergänzt	  Nieding+Barth-‐	  Anwalt	  Marvin	  Müller-‐Blom.	  

	  

Nieding	  rechnet	  damit,	  dass	  die	  Auszahlung	  der	  ersten	  Abschlagsauszahlung	  durch	  die	  

Zahlstelle	  sehr	  kurzfristig	  erfolgen	  wird.	  „Prinzipiell	  müssen	  lediglich	  die	  Parameter	  für	  

die	  Auszahlung	  angepasst	  werden.	  Die	  nunmehrige	  erneute	  Verzögerung	  ist	  jedoch	  für	  

die	  Anleihegläubiger,	   die	   seit	   über	   3	   Jahren	   auf	   eine	   Zahlung	   aus	   der	   Insolvenzmasse	  

warten,	  ein	  sehr	  unglücklicher	  Umstand“,	  sagt	  der	  Fachanwalt	  für	  Kapitalanlagerecht.	  
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